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Jeder Wahlberechtigte, bei der Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
auch jeder in einem zugelassenen Wahlvorschlag aufgestellte 
Bewerber, kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der 
Feststellung des Wahlergebnisses (Anfechtungsfrist) die Fest-
stellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung mit 
Begründung bei der Rechtsaufsichtsbehörde wegen Verletzung 
der Bestimmungen dieses Gesetzes oder der Thüringer Kommu-
nalwahlordnung (Wahlvorschriften) anfechten.
Rechtsaufsichtsbehörde:
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4 in 99423 Weimar.

Schwallungen, 29.05.2024
Sebastian Möller
Wahlleiter

Der Wahlleiter macht öffentlich bekannt:

Wahlergebnis der Kommunalwahl am 26.05.2024  
in der Einheitsgemeinde Schwallungen

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 28.05.2024 für die 
Ortsteilbürgermeisterwahl des Ortsteiles Schwarzbach nachfol-
gendes Ergebnis festgestellt:

Bezeichnung Anzahl Prozent

Wahlberechtigte insgesamt 227 100
... ohne Sperrvermerk 215
... mit Sperrvermerk 12
Wähler 179
Wahlbeteiligung 78,9
Ungültige Stimmen 5 2,8
Gültige Stimmen 174 97,2
davon entfielen auf den Wahlvorschlag:
1: Heimrich, Elfi (VWG Schwarzbach) 58 33,3
2: Günther, Steven 116 66,7

Gewählt ist: Herr Steven Günther
Jeder Wahlberechtigte, bei der Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
auch jeder in einem zugelassenen Wahlvorschlag aufgestellte 
Bewerber, kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der 
Feststellung des Wahlergebnisses (Anfechtungsfrist) die Fest-
stellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung mit 
Begründung bei der Rechtsaufsichtsbehörde wegen Verletzung 
der Bestimmungen dieses Gesetzes oder der Thüringer Kommu-
nalwahlordnung (Wahlvorschriften) anfechten.
Rechtsaufsichtsbehörde:
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4 in 99423 Weimar.

Schwallungen, 29.05.2024
Sebastian Möller
Wahlleiter

Der Wahlleiter macht öffentlich bekannt:

Bekanntmachung der Feststellung des endgültigen  
Ergebnisses der Kommunalwahl vom 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
28.05.2024 das nachfolgende endgültige Ergebnis für die Wahl 
der Gemeinderatsmitglieder der Einheitsgemeinde Schwallun-
gen ermittelt und festgestellt:

Bezeichnung Anzahl Prozent Sitze

Wahlberechtigte insgesamt 1918 100
... ohne Sperrvermerk 1695
... mit Sperrvermerk 223
Wähler 1330
Wahlbeteiligung 69,3
ungültige Stimmabgaben 79 5,9
gültige Stimmabgaben 1251 94,1
gültige Stimmen 3722
davon entfielen auf den Wahlvor-
schlag:
1: VWG Eckardts 566 15,2 2
2: VWG Schwarzbach 541 14,5 2
3: Freie Wählergem. Schwallungen 1952 52,4 8
4: Wählergruppe Zillbach 663 17,8 2

Amtliche Bekanntmachungen

Der Wahlleiter macht öffentlich bekannt:

Wahlergebnis der Kommunalwahl am 26.05.2024  
in der Einheitsgemeinde Schwallungen

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 28.05.2024 für die 
Ortsteilbürgermeisterwahl des Ortsteiles Zillbach nachfolgendes 
Ergebnis festgestellt:

Bezeichnung Anzahl Prozent

Wahlberechtigte insgesamt 373 100
... ohne Sperrvermerk 353
... mit Sperrvermerk 20
Wähler 240
Wahlbeteiligung 64,3
Ungültige Stimmen 13 5,4
Gültige Stimmen 227 94,6
davon entfielen auf den Wahlvorschlag:
1: Möller, Tobias 203 89,4
2: Thumser, Romy 11 4,8
3: Hess, Daniel 6 2,6
4: Adolf, Timo 5 2,2
5: Mund, Marcus 1 0,4
6: Philipp, Markus 1 0,4

Gewählt ist: Herr Tobias Möller

Jeder Wahlberechtigte, bei der Wahl des Ortsteilbürgermeisters 
auch jeder in einem zugelassenen Wahlvorschlag aufgestellte 
Bewerber, kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung der 
Feststellung des Wahlergebnisses (Anfechtungsfrist) die Fest-
stellung des Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung mit 
Begründung bei der Rechtsaufsichtsbehörde wegen Verletzung 
der Bestimmungen dieses Gesetzes oder der Thüringer Kommu-
nalwahlordnung (Wahlvorschriften) anfechten.
Rechtsaufsichtsbehörde:
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4 in 99423 Weimar.

Schwallungen, 29.05.2024
Sebastian Möller
Wahlleiter

Der Wahlleiter macht öffentlich bekannt:

Wahlergebnis der Kommunalwahl am 26.05.2024 
in der Einheitsgemeinde Schwallungen

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 28.05.2024 für die 
Ortsteilbürgermeisterwahl des Ortsteiles Eckardts nachfolgen-
des Ergebnis festgestellt:

Bezeichnung Anzahl Prozent

Wahlberechtigte insgesamt 282 100
... ohne Sperrvermerk 251
... mit Sperrvermerk 31
Wähler 211
Wahlbeteiligung 74,8
Ungültige Stimmen 12 5,7
Gültige Stimmen 199 94,3
davon entfielen auf den Wahlvorschlag:
1: Amborn, Karl-Heinz (VWG Eckardts) 181 91,0
2: Herrmann, Maik 6 3,0
3: Cyrus, Daniel 4 2,0
4: Rudolph, Sven 2 1,0
5: Rudolph, Thomas 1 0,5
6: Weisheit, Chris 1 0,5
7: Birrgang, Harry 1 0,5
8: Neumann, Rolf 1 0,5
9: Möcker, Nico 1 0,5
10: Fuchs, Jürgen 1 0,5

Gewählt ist: Herr Karl-Heinz Amborn
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5: Wagner, Matthias (WGZ) 109 13,7 -
6: Pfaff, Peter (WGZ) 75 9,4 -
7: Erb, Eberhard (WGZ) 35 4,4 -
8: Bühner, Eileen (WGZ) 36 4,5 -
9: Thumser, Romy 3 0,4 -
10: Otto, Jens 1 0,1 -
11: Adolf, Timo 1 0,1 -
12: Geheeb, Marco 1 0,1 -

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekannt-
machung der Fest stellung des Wahlergebnisses (Anfechtungs-
frist) die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche 
Erklärung mit Begründung bei der Rechtsaufsichtsbehörde, dem 
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4, 99423 Wei-
mar, wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kom-
munalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung 
(Wahlvorschriften) anfechten.

Schwallungen, 29.05.2024
Sebastian Möller
Wahlleiter

Der Wahlleiter macht öffentlich bekannt:

Bekanntmachung der Feststellung des endgültigen  
Ergebnisses der Kommunalwahl vom 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.05.2024 
das nachfolgende endgültige Ergebnis für die Wahl der Ortsteilrats-
mitglieder des Ortsteiles Eckardts ermittelt und festgestellt:

Bezeichnung Anzahl Prozent Sitze

Wahlberechtigte insgesamt 282 100
... ohne Sperrvermerk 251
... mit Sperrvermerk 31
Wähler 210
Wahlbeteiligung 72,0
ungültige Stimmabgaben 7 3,3
gültige Stimmabgaben 203 96,7
gültige Stimmen 630
davon entfielen auf den Wahlvor-
schlag:
1: Herrmann, Maik (VWG Eckardts) 180 28,6 1
2: Rudolph, Thomas (VWG Eckardts) 150 23,8 1
3: Cyrus, Daniel (VWG Eckardts) 170 27,0 1
4: Sauerbrey, David (VWG Eckardts) 121 19,2 1
5: Möller, Heike 1 0,2 -
6: Reder, Tino 1 0,2 -
7: Petzenberger, Tobias 1 0,2 -
8: Rudolph, Manfred 1 0,2 -
9: Weisheit, Chris 1 0,2 -
10: Martin, Mario 1 0,2 -
11: Rudolph, Sven 1 0,2 -
12: Reder, Niclas 1 0,2 -
13: Jung, René 1 0,2 -

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekannt-
machung der Feststellung des Wahlergebnisses (Anfechtungs-
frist) die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche 
Erklärung mit Begründung bei der Rechtsaufsichtsbehörde, dem 
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4, 99423 Wei-
mar, wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kom-
munalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung 
(Wahlvorschriften) anfechten.

Schwallungen, 29.05.2024
Sebastian Möller
Wahlleiter

Wahlvorschlag 1: Vereinswählergemeinschaft Eckardts

Lfd. Nr. Bewerber Stimmen Sitz

1 Herrmann, Maik 216 1
2 Rudolph, Thomas 148 -
3 Cyrus, Daniel 177 1
4 Sauerbrey, David 142 -

Wahlvorschlag 2: Vereins-Wähler-Gemeinschaft Schwarzbach

Lfd. Nr. Bewerber Stimmen Sitz

1 Hänse, Stephan 171 1
2 Malsch, Nadine 229 1
3 Jungk, Constanze 64 -
4 Keibe, Christian 77 -

Wahlvorschlag 3: Freie Wählergemeinschaft Schwallungen

Lfd. Nr. Bewerber Stimmen Sitz

1 Carl, Benjamin 351 1
2 Lösch, Stefan 231 1
3 Bodenstein, Ben 170 1
4 Jacob, Andreas 178 1
5 Anton, Frank 186 1
6 Scholz, Mario 91 -
7 Storch, Stephan 278 1
8 Rumpel, Frank 206 1
9 Göpel, Heiko 136 1
10 Hofmann, Nils 35 -
11 Malsch, Diana 90 -

Wahlvorschlag 4: Wählergruppe Zillbach

Lfd. Nr. Bewerber Stimmen Sitz

1 Hess, Daniel 205 1
2 Philipp, Markus 148 -
3 Pfaff, Peter 115 -
4 Wagner, Matthias 195 1

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekannt-
machung der Feststellung des Wahlergebnisses (Anfechtungs-
frist) die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche 
Erklärung mit Begründung bei der Rechtsaufsichtsbehörde, dem 
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4, 99423 Wei-
mar, wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kom-
munalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung 
(Wahlvorschriften) anfechten.

Schwallungen, 29.05.2024
Sebastian Möller
Wahlleiter

Der Wahlleiter macht öffentlich bekannt:

Bekanntmachung der Feststellung des endgültigen  
Ergebnisses der Kommunalwahl vom 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.05.2024 
das nachfolgende endgültige Ergebnis für die Wahl der Ortsteilrats-
mitglieder des Ortsteiles Zillbach ermittelt und festgestellt:

Bezeichnung Anzahl Prozent Sitze

Wahlberechtigte insgesamt 373 100
... ohne Sperrvermerk 353
... mit Sperrvermerk 20
Wähler 240
Wahlbeteiligung 63,2
ungültige Stimmabgaben 10 4,2
gültige Stimmabgaben 230 95,8
gültige Stimmen 798
davon entfielen auf den Wahlvor-
schlag:
1: Hess, Daniel (WGZ) 147 18,4 1
2: Reißig, Jörg (WGZ) 137 17,2 1
3: Möller, Sandra (WGZ) 131 16,4 1
4: Philipp, Markus (WGZ) 122 15,3 1
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Der dazu vorgesehene Anhörungstermin findet am 17.06.2024 
ab 10:00 Uhr an der Bushaltestelle „Eckardtser Straße“ in 
Zillbach statt.

Es ist Ihnen freigestellt, den Termin zur Anhörung wahrzuneh-
men. Sie können sich auch durch eine bevollmächtigte Person 
vertreten lassen. Eine Anwesenheitspflicht besteht nicht. Kosten, 
die Ihnen durch die Wahrnehmung eines Termins entstehen, 
können leider nicht erstattet werden.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Henry Waurick
Referatsbereichsleiter

Einheitsgemeinde Schwallungen
Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft „Wasungen-Amt Sand“
Lindenhöhe 10, 98590 Schwallungen
Landkreis Schmalkalden - Meiningen / Thüringen

Öffentliche Stellenausschreibung
Die Einheitsgemeinde Schwallungen sucht

ab 01.09.2024 bzw. dem danach nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Bauhofmitarbeiter (m/w/d)

in Vollzeit - unbefristet

Zu Ihren Aufgabenschwerpunkten gehören u. a.:
• Unterhalt von Straßen, Wegen, Plätzen,
• Pflege von Grünflächen,
• Reinigungsarbeiten,
• Instandhaltung von Entwässerungseinrichtungen,
• Kleinere Straßenbautätigkeiten 
 (Asphalt-, Beton- und Pflasterflächen),
• Durchführung von Winterdiensttätigkeiten.

Ihr Befähigungsprofil:
• abgeschlossene bauhandwerkliche Ausbildung oder eine 

vergleichbare Ausbildung,
• Erfahrungen im Umgang mit Handwerkzeugen, Bauma-

schinen und Baugeräten,
• Bereitschaft zur Mehrarbeit sowie bedarfsweisen Einsät-

zen außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit (z. B. an Wo-
chenenden),

• technisches Geschick, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Be-
lastbarkeit (insbesondere körperlich),

• überdurchschnittliches Engagement und Flexibilität,
• Fahrerlaubnis der Führerscheinklasse CE oder Bereit-

schaft zur Absolvierung,
• Tätigkeit in Freiwilliger Feuerwehr wünschenswert.

Die Vergütung erfolgt nach Maßgabe des Tarifvertrages für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) entsprechend der Eingruppie-
rung in die Tabelle TVöD/VKA inkl. Jahres- sonderzahlung und 
Leistungsentgelt. Es handelt sich hierbei um eine unbefristete 
Vollzeitstelle.

Die Einheitsgemeinde Schwallungen fördert aktiv die Gleich-
stellung Ihrer Mitarbeiter (m/w/d). Wir begrüßen daher Bewer-
bungen unabhängig von Geschlecht, Behinderung, kultureller 
und sozialer Herkunft, Alter, Nationalität, Religion und Weltan-
schauung. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher 
Eignung und Befähigung besonders berücksichtigt.

Wenn Sie Interesse haben, senden Sie Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen bis einschließlich 12.07.2024 an die

Verwaltungsgemeinschaft „Wasungen-Amt Sand“
Amtsleiter Amt 1
Sebastian Möller

Markt 9/11
98634 Wasungen

Aus Kostengründen akzeptieren wir auch Kopien der einzu-
reichenden Bewerbungsunterlagen. Bei ausländischen Bil-
dungsabschlüssen bitten wir um Übersendung entsprechen-
der Nachweise über die Gleichwertigkeit mit einem deutschen 
Abschluss (Zeugnisbewertung). Kosten, die Ihnen gegebenen-
falls im Rahmen des Auswahlverfahrens entstehen, werden 
von uns nicht übernommen.

Der Wahlleiter macht öffentlich bekannt:

Bekanntmachung der Feststellung des endgültigen  
Ergebnisses der Kommunalwahl vom 26. Mai 2024

Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
28.05.2024 das nachfolgende endgültige Ergebnis für die Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder des Ortsteiles Schwarzbach ermittelt 
und festgestellt:

Bezeichnung Anzahl Prozent Sitze

Wahlberechtigte insgesamt 227 100
... ohne Sperrvermerk 215
... mit Sperrvermerk 12
Wähler 179
Wahlbeteiligung 78,9
ungültige Stimmabgaben 7 3,9
gültige Stimmabgaben 172 96,1
gültige Stimmen 612
davon entfielen auf den Wahlvor-
schlag:
1: Schmidt, Michel (VWG Schwarzb.) 83 13,6 1
2: Hänse, Stephan (VWG Schwarzb.) 130 21,2 1
3: Malsch, Nadine (VWG Schwarzb.) 138 22,5 1
4: Boock, Katrin (VWG Schwarzb.) 82 13,4 1
5: Heimrich, Sven (VWG Schwarzb.) 54 8,8 -
6: Keibe, Christian (VWG Schwarzb.) 68 11,1 -
7: Schmalz, Jürgen (VWG Schwarzb.) 57 9,3 -

Jeder Wahlberechtigte kann binnen zwei Wochen nach Bekannt-
machung der Feststellung des Wahlergebnisses (Anfechtungs-
frist) die Feststellung des Wahlergebnisses durch schriftliche 
Erklärung mit Begründung bei der Rechtsaufsichtsbehörde, dem 
Thüringer Landesverwaltungsamt, Weimarplatz 4, 99423 Wei-
mar, wegen Verletzung der Bestimmungen des Thüringer Kom-
munalwahlgesetzes oder der Thüringer Kommunalwahlordnung 
(Wahlvorschriften) anfechten.

Schwallungen, 28.05.2024
Sebastian Möller
Wahlleiter

Landesamt   Az: 57041823
für Bodenmanagement und Geoinformation
Katasterbereich Schmalkalden
Hoffnung 30
98574 Schmalkalden

Liegenschaftsvermessung nach dem  
Thüringer Vermessungs- und Geoinformations- 
gesetz vom 16.Dezember 2008 (GVBl.S.574)  
in der jeweils geltenden Fassung

Ankündigung des Anhörungstermins über die  
Ergebnisse der örtlichen Vermessungsarbeiten

Gemeinde: Schwallungen
Gemarkung: Zillbach
Flur(en): 1
Flurstück(e): 24/1, 45, 48, 52, 59, 60, 61/2, 61/3, 62, 

63/4, 64, 65/1, 88/6, 91/1, 93/1, 109, 
110, 113/2, 115, 120/3, 197, 198, 1189/2, 
1199/33, 1199/35, 1199/36, 1199/37

Flur(en): 2
Flurstück(e): 1 182, 1184/4, 1184/5
Lagebezeichnung: K84, OD Zillbach
Antragsteller: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr 

(TLBV)

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 10.07.2023 erfolgte an den oben genannten Flurstü-
cken eine Liegenschaftsvermessung (Straßenschlussvermes-
sung). Für die Wiederherstellung und Zerlegung von Flurstücks-
grenzen wurden Grenzpunkte untersucht und ggf. abgemarkt. 
Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung wird in einer Grenz-
niederschrift beurkundet. Zuvor haben Sie die Möglichkeit, sich 
zum Ergebnis der Liegenschaftsvermessung zu äußern.
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Ausflug in den Tiergarten Nürnberg

(mit Delfinshow) am Mittwoch,10. Juli 2024.

 

(Kosten: ca. 30 € für Bahnfahrt und Eintritt pro Kind).

Anmeldungen nimmt die Jugendbeauftragte Elfi Heimrich 
unter Tel. 036940 50183 oder 0162 9116795 bis zum 8. Juli 
2024 entgegen.

Ausflug in den Zoo Leipzig

am Mittwoch, 17. Juli 2024.

(Kosten: ca. 30 € für Fahrt mit Bahn und Eintritt).

Anmeldungen nimmt die Gemeindeverwaltung Schwallungen 
während der Öffnungszeiten unter Tel. 036848 38112 sowie 
die Jugendbeauftragte Elfi Heimrich unter Tel. 036940 50183 
oder 0162 9116795 bis zum 15. Juli 2024 entgegen.

Information über die Verarbeitung Ihrer Daten durch die 
Einheitsgemeinde Schwallungen im Rahmen des Verfah-
rens zur Stellenbesetzung

Datenerfassung
Mit Ihrer Bewerbung werden durch uns folgende personenbe-
zogene Daten erfasst:
Name,
Vorname,
Titel,
Geburtsdatum,
Privatadresse,
private Telefonnummer/E-Mail.

Aus Ihren Bewerbungsunterlagen erfassen wir das Bewer-
bungsschreiben, den Lebenslauf, die Zeugnisse, Zertifikate, 
ggf. den Nachweis über eine Schwerbehinderung etc.

Ihre Daten werden ausschließlich für die Besetzung der aus-
geschriebenen Stelle innerhalb der Verwaltung verwendet und 
nur durch die hierzu befugten Personen an die für das konkrete 
Bewerbungsverfahren zuständigen innerbetrieblichen Stellen 
weitergeleitet.

Gegebenenfalls sind Ihre Daten von uns im Fall einer Konkur-
rentenklage offenzulegen. Abweichend davon ist eine Verwen-
dung der Bewerbungsunterlagen für andere Zwecke als die 
Besetzung der ausgeschriebenen Stelle nur möglich, wenn Sie 
uns hierfür ausdrücklich Ihre Einwilligung erteilen. Sollten Sie 
hiervon Gebrauch machen wollen, benötigen wir eine schriftli-
che Einwilligungserklärung.

Datensicherheit
Um die von Ihnen erhobenen Daten vor Manipulationen und 
unberechtigten Zugriffen zu schützen, haben wir diverse tech-
nische (wie Datenverschlüsselung, Programmschutz) und or-
ganisatorische Maßnahmen (wie Regelungen zur Zugangs-, 
Zugriffs- und Zutrittsberechtigung) getroffen.

Auskunftsrecht und Widerruf
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten haben oder Informationen zur 
Berichtigung oder Löschung von Daten benötigen, wenden Sie 
sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. Den Widerruf 
erteilter Einwilligungen können Sie in Textform schriftlich an: 
Verwaltungsgemeinschaft „Wasungen - Amt Sand“, Einheitsge-
meinde Schwallungen, Markt 9/11, 98634 Wasungen richten.

Schwallungen, 07.06.2024
Heineck
Bürgermeister

Informationen

Sommerferienfreizeit

Während der Sommerferien  
vom 8. Juli bis 2. August 2024

sind für Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren  
mehrere Ausflüge geplant.

 

Mittwoch, 10. Juli 2024 Ausflug in den Tiergarten Nürnberg
(Kosten: ca. 35 €/Kind)

Mittwoch, 17. Juli 2024 Ausflug in den Zoo Leipzig
(Kosten: ca. 30 €/Kind)

Donnerstag, 25. Juli 2024Fahrt nach Jena - Besuch des Pla-
netariums, Stadtbummel

Mittwoch, 31. Juli 2024 Schwimmbad Schmalkalden
Freitag, 1. August 2024 Schwimmbad Schmalkalden

Anmeldungen für die Ferienfreizeit nimmt die Jugendbe-
auftragte Elfi Heimrich unter Tel. 036940 50183 oder 0162 
9116795 bzw. die Gemeindeverwaltung Schwallungen bis 2 
Tage vor den Ausflügen entgegen.
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Erscheinungsweise: monatlich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet: Im 
Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 3,00 € (inkl. Porto und gesetzlicher MWSt.) 
beim Verlag bestellen. Hinweis: Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahl-
werbung und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige Partei/poli-
tische Gruppierung verantwortlich.

Nächster Redaktionsschluss

Montag, den 22.07.2024

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, den 02.08.2024


